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10226 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Ausschusses für Verkehr 

über den Beschluss des Nationalrates vom 3. Juli 2019 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Führerscheingesetz geändert wird (19. FSG-Novelle)  

Der gegenständliche Beschluss des Nationalrates umfasst hauptsächlich folgende Maßnahmen: 
- Es wird eine neunmonatige Sperrfrist für einen Folgeantritt für Kandidaten festgelegt, die unerlaubte 

technische Hilfsmittel verwendet haben und deren Prüfung daher nicht gewertet werden konnte. 
- Das Befahren der Rettungsgasse wird als Vormerkdelikt normiert. 
 
Der Ausschuss für Verkehr hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in seiner Sitzung am  
9. Juli 2019 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatter im Ausschuss war Bundesrat Michael Bernard. 
Gemäß § 30 Abs. 2 GO-BR wurde beschlossen, Bundesrat David Stögmüller mit beratender Stimme an 
den Verhandlungen teilnehmen zu lassen. 
An der Debatte beteiligte sich das Mitglied des Bundesrates Stefan Zaggl. 
Zum Berichterstatter für das Plenum wurde Bundesrat Michael Bernard gewählt. 

Der Ausschuss für Verkehr stellt nach Beratung der Vorlage am 9. Juli 2019 mit Stimmeneinhelligkeit 
den Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Wien, 2019 07 09 

 Michael Bernard Gerd Krusche 
 Berichterstatter Vorsitzender 
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